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§ 27g KSchG Kautionen und
unzulässige Vereinbarungen

 KSchG - Konsumentenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Sofern der Heimträger vom Heimbewohner eine Kaution verlangt, darf deren Höhe das Entgelt für einen

Monat, bei einem Heimbewohner, bei dem das Entgelt ganz oder teilweise vom Träger der Sozialhilfe geleistet

wird, aber den Betrag von 300 Euro nicht übersteigen. Der Heimträger hat dem Heimbewohner, dessen Vertreter

und der Vertrauensperson unverzüglich schriftlich den Erhalt der Kaution zu bestätigen.

2. (2)Der Heimträger darf eine vom Bewohner erlegte Kaution nur zur Abdeckung von Entgelt-, Schadenersatz- oder

Bereicherungsansprüchen gegen den Bewohner verwenden. Er hat die Kaution auf ein von ihm gesondert

anzulegendes Treuhandkonto einzuzahlen. Die Kaution geht nicht in das Eigentum des Heimträgers über.

3. (3)Wenn der Heimträger die Kaution in Anspruch nehmen will, muss er den Heimbewohner, dessen Vertreter und

die Vertrauensperson davon schriftlich unter Angabe der Gründe verständigen.

4. (4)Soweit der Heimträger die Kaution nicht in Anspruch nimmt, muss er sie nach Beendigung des

Vertragsverhältnisses, zuzüglich der für Sichteinlagen geltenden Bankzinsen, jedoch abzüglich der von ihm

geleisteten Abgaben und Kontoführungskosten, dem Heimbewohner oder dessen Rechtsnachfolger erstatten.

5. (5)Vertragsbestimmungen, nach denen der Heimbewohner dem Heimträger oder einem anderen etwas ohne

gleichwertige Gegenleistung zu leisten hat oder nach denen Sachen des Heimbewohners nach der Beendigung

des Vertragsverhältnisses in unangemessen kurzer Frist verfallen, sind nicht verbindlich.
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